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1 Allgemeine Hinweise 

 Die Schallemissionsprüfung (SEP) stellt eine zusätzliche Schutzmaßnahme zur Absicherung 
von Gasdruckprüfungen dar. Besondere Sicherheitsanforderungen ergeben sich in der Regel, 
wenn z. B.  

- die Gasdruckprüfung mit einem brennbaren Leichtgas als Betriebsmedium durchgeführt 
wird, 

- für die Absperrung des gefährlichen Bereichs keine ausreichenden Schutzvorkehrungen 
möglich sind, 

- das Druckinhaltsprodukt des Druckbehälters  106 bar x l ist. 

 Die Durchführung der Gasdruckprüfung und der Umfang vorlaufender zerstörungsfreier 
Prüfungen unterliegen den Anforderungen des Regelwerks und sind nicht Gegenstand dieser 
Richtlinie. In diesem Zusammenhang wird auf die Protokollnotiz zur 19. Sitzung des Unteraus-
schusses „Prüfwesen“ im Fachausschuss „Druckbehälter“ (FAD) TOP 3 hingewiesen (siehe 
Anhang 3). 
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